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Neues aus Gesetzgebung & 
Finanzverwaltung 

Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2023/2226 (DAC8) 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat am 27.6.2025 den Entwurf eines 
Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2023/2226 veröffentlicht (DAC8). 

Der Referentenentwurf sieht folgende Regeln vor: 

Es soll eine Pflicht für Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen eingeführt 
werden, den Finanzbehörden Informationen über bestimmte Transaktionen von 
Kryptowerte-Nutzern zu melden. 

Gleichzeitig sollen die in Bezug auf Finanzkonten bereits bestehenden 
Meldepflichten auf bestimmte digitale Zahlungsinstrumente, namentlich 
elektronisches Geld (E-Geld) und digitales Zentralbankgeld, ausgeweitet werden. 

Zusätzlich sollen bereits etablierte Formen der zwischenstaatlichen 
Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten der Europäischen Union weiterentwickelt 
und die maßgeblichen Rechtsvorschriften zu ihrer Durchführung klarer gefasst 
werden. Die Steuerbehörden sollen so in die Lage versetzt werden, Sachverhalte 
mit Auslandsbezug noch wirksamer zu ermitteln und ausgetauschte Informationen 
noch effizienter zu nutzen. 

Das Gesetz sollausschließlich verfahrensrechtliche Regelungen enthalten und 
keine neuen Besteuerungstatbestände oder -rechte einführen. Ob die jeweils 
gemeldeten Transaktionen steuerpflichtig sind oder nicht, richtet sich 
ausschließlich nach den bereits bestehenden steuerlichen Vorschriften. 

Hinweis 

Stellungnahmen können bis zum 14. Juli 2025 an IVD3@bmf.bund.de abgegeben 
werden. 

Fundstelle 

BMF, Entwurf vom 26. Juni 2025. 

  

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/21_Legislaturperiode/2025-06-27-DAC8-G/1-Referentenentwurf.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=2
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Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 3. Juli 2025 

 
 
Der Begriff "andere Entgelte" in Art. 24 Abs. 3 DBA-USA 1989 
umfasst nicht die Gewinnanteile eines stillen Gesellschafters. Die 
gewerbesteuerrechtliche Hinzurechnung von Gewinnanteilen eines 
stillen Gesellschafters nach § 8 Nr. 3 des Gewerbesteuergesetzes 
2000 fällt unter die auch für Drittstaaten geltende 
Kapitalverkehrsfreiheit nach Art. 56 EGV (heute Art. 63 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union --AEUV--). 
Die Anwendbarkeit der Standstill-Klausel des Art. 57 Abs. 1 EGV 
(heute Art. 64 Abs. 1 AEUV) wird grundsätzlich nicht durch 
Ausführungen eines Schreibens einer Oberfinanzdirektion über 
eine zugunsten von Steuerpflichtigen nur eingeschränkte 
Anwendung einer Norm beeinflusst. 
 
Zum Urteil 
 
 
Es ist bei summarischer Prüfung ernstlich zweifelhaft, ob 
Leistungen eines Gesellschafters in die Kapitalrücklage einer 
GmbH zu einer steuerbaren Werterhöhung der Anteile der 
Mitgesellschafter im Sinne des § 7 Abs. 8 Satz 1 des 
Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes führen, wenn die 
Gesellschafter vereinbaren, dass die Einzahlungen dem jeweils 
leistenden Gesellschafter zugeordnet werden. 
  
Zum Urteil 
 
 
 
 
 
§ 4f des Einkommensteuergesetzes (EStG) i.d.F. des Art. 11 Nr. 2 
des AIFM-Steuer-Anpassungsgesetzes vom 18.12.2013 (BGBl I 
2013, 4318) --AIFM-StAnpG-- findet gemäß § 52 Abs. 12c EStG 
i.d.F. des Art. 11 Nr. 9 Buchst. a AIFM-StAnpG --seit dem 
31.07.2014: § 52 Abs. 8 Satz 1 EStG-- erstmals Anwendung für 
Schuldübernahmen, Schuldbeitritte und Erfüllungsübernahmen, die 
in einem nach dem 28.11.2013 endenden Wirtschaftsjahr erfolgen. 
 
Zum Urteil 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urteil I R 33/21: Zur 
gewerbesteuerrecht-
lichen Hinzurechnung 
der Gewinnanteile 
eines in den USA 
ansässigen stillen 
Gesellschafters 
 
 
 
 
26. Februar 2025 

Beschluss II B 43/24 
(AdV): Werterhöhung 
von Anteilen an einer 
Kapitalgesellschaft 
 
 
 
 
 
 

  6. Juni 2025 
 

 

 
Urteil IV R 27/22: 
Übertragung von 
Pensionsverpflichtung
en – erstmalige 
Anwendung des § 4f 
EStG 
 
 
 
 
 

  20. März 2025 
 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520178/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520179/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520180/
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Weitere Veröffentlichungen vom Tage:  
 

Urteil VI R 29/22: Steuerfreistellung des niederländischen Arbeitslohns im 
Ansässigkeitsstaat Deutschland auch bei Anwendung der 
niederländischen 30 %-Regelung 
10. April 2025 
Zum Urteil 
 
Urteil VI R 20/23: Zur Verfassungsmäßigkeit des Gewinnzuschlags nach 
§ 6b Abs. 7 EStG 
20. März 2025 
Zum Urteil 

 
Rechtsprechung im Blog 

 
Schädliches Verwaltungsvermögen eines Wohnungsunternehmens 
Der Grundbesitz eines Wohnungsunternehmens kann auch dann schädliches 
Verwaltungsvermögen darstellen, wenn neben der Vermietung einer Vielzahl von 
Wohnungen gewisse Zusatzleistungen erbracht werden. Dies hat das 
Finanzgericht Münster in einem aktuellen Urteil entschieden. 
Sachverhalt 
Der Kläger erhielt einen Kommanditanteil an einer GmbH & Co. KG geschenkt, 
die umfangreichen, an Dritten zu Wohnzwecken vermieteten Grundbesitz hält. 
Daneben erbringt die KG Dienstleistungen im Zusammenhang mit der 
Vermietungstätigkeit, z.B. die Lieferung von Strom, Mediendienstleistungen, 
Überwachungs- sowie Reinigungs-, Hausmeister- und Handwerkerleistungen. 
Das Finanzamt behandelte den gesamten Grundbesitz für 
Schenkungsteuerzwecke als Verwaltungsvermögen, da die Zusatzleistungen 
keine gewerbliche Vermietung begründet hätten. 
Richterliche Entscheidung 
Die hiergegen erhobene Klage ist erfolglos geblieben. Das Finanzgericht 
Münster hat die Behandlung der vermieteten Wohnungen als 
Verwaltungsvermögen für zutreffend erachtet mit der Folge, dass die 
schenkungsteuerlichen Begünstigungen für Betriebsvermögen insoweit nicht 
eingriffen. 
Nach § 13b Abs. 4 Nr. 1 Satz 1 ErbStG gehörten Grundstücke und 
Grundstücksteile zum schädlichen Verwaltungsvermögen. Die in § 13b Abs. 4 Nr. 
1 Satz 2 Buchst. d) ErbStG normierte Rückausnahme greife im Streitfall nicht ein. 
Nach dieser Vorschrift stellt Grundbesitz im Gesamthandsvermögen einer 
Personengesellschaft kein schädliches Verwaltungsvermögen dar, wenn der 
Hauptzweck des Betriebs in der Vermietung von Wohnungen besteht, dessen 
Erfüllung einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb erfordert. 
Zur üblichen Vermietungstätigkeit gehörten die Verwaltung und die 
Bewirtschaftung der Wohnungen. Die Verwaltung umfasse die Mietersuche, die 
Erstellung der Mietverträge, den Einzug von Mietzahlungen, das Erstellen von 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520182/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520181/
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Betriebskostenabrechnungen, die Pflege der gemeinschaftlich genutzten 
Räumlichkeiten und der Außenanlagen sowie die Instandhaltung der Wohnungen. 
Zur Bewirtschaftung gehörten die Versorgung mit Strom, Heizkraft und Wasser. 
Diese Tätigkeiten gingen typischerweise nicht über die private 
Vermögensverwaltung hinaus. 
Demgegenüber sei von einer gewerblichen Vermietungstätigkeit auszugehen, 
wenn der Vermieter nicht übliche Sonderleistungen erbringe, etwa die Reinigung 
der Wohnungen, die Bewachung des Gebäudes oder die Gestellung von 
Bettwäsche. Eine Unternehmensorganisation könne auch aufgrund eines 
besonders schnellen Wechsels der Mieter oder Benutzer der Räume erforderlich 
sein. Auf die Zahl der vermieteten Wohnungen komme es dabei nicht an. 
Das im Streitfall von der KG erbrachte Leistungspaket lasse die Überlassung von 
Wohnraum bei einer Gesamtbetrachtung nicht hinter einer einheitlichen 
gewerblichen Organisation zurücktreten. Es handele sich im Wesentlichen um 
Leistungen, die bei jedem Mietverhältnis erbracht werden. Die 
Überwachungstätigkeiten an sozialen Brennpunkten beträfen nur eine kleine 
Anzahl der Mietobjekte und prägten die Vermietungstätigkeit der KG als solche 
nicht. 
Auch ein etwaiger erhöhter Arbeitsaufwand aufgrund des von der KG gewählten 
Geschäftsmodells, dass insbesondere auf sozial schwache Personen, Studenten 
und alte Menschen zugeschnitten sei und deshalb einen erhöhten 
Betreuungsaufwand der Mietverhältnisse erfordere, führe nicht zu einer anderen 
Beurteilung. Letztlich betreffe dieser besondere Arbeitsaufwand im Kern die 
Überlassung von Wohnraum und damit die typischen vertraglichen Pflichten eines 
jeden Vermieters. 
Fundstelle 
Finanzgericht Münster, Urteil vom 10. Oktober 2024 (3 K 751/22 F), siehe den 
Newsletter Februar 2025 des Finanzgericht; die Revision ist beim BFH unter dem 
Az. II R 39/24 anhängig. 
 
Die Vermietung und der Verkauf tatsächlich nicht existenter Container führt 
zu sonstigen Einkünften 
Die Vermietung und der Verkauf nicht existenter Seefrachtcontainer kann zu 
sonstigen Einkünften führen. Dies hat das Finanzgericht Münster in einem 
aktuellen Urteil entschieden. 
Sachverhalt 
Der Kläger schloss über mehrere Jahre Kauf- und Verwaltungsverträge über 
Hochseecontainer ab. Hierbei erwarb der Kläger die Container und überließ diese 
für fünf Jahre für einen garantierten Mietzins an die jeweilige Verkäuferin (A&B 
Gesellschaften) zurück. Nach Ablauf der Mietzeit sollte ein zuvor betragsmäßig 
festgelegtes Rückkaufsangebot unterbreitet werden. Entgegen der vertraglichen 
Vereinbarung wurden dem Kläger die sog. Eigentümerzertifikate nicht 
ausgehändigt. 
Im Streitjahr erzielte der Kläger Einkünfte aus der Vermietung der Container 
sowie aus der Rückveräußerung eines Teils seines Containerbestands an die 
A&B Gesellschaften. Aufgrund der späteren Insolvenz der A&B Gesellschaften 
wurden die Veräußerungserlöse jedoch nur noch teilweise an den Kläger 
ausgezahlt. Zudem wurde im Rahmen des Insolvenzverfahrens bekannt, dass ca. 
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2/3 der von den A&B Gesellschaften veräußerten Container tatsächlich gar nicht 
existierten. 
In seiner Einkommensteuererklärung erklärte der Kläger für sein 
Containergeschäft einen Verlust aus Gewerbebetrieb, der u.a. auf der 
Geltendmachung von Sonderabschreibungen beruhte. Demgegenüber 
qualifizierte der Beklagte die Tätigkeit als sonstige Einkünfte und berücksichtigte 
nur planmäßige Absetzungen für Abnutzung (AfA). 
Richterliche Entscheidung 
Das Finanzgericht Münster hat die hiergegen gerichtete Klage abgewiesen und 
entschieden, dass der Kläger sonstige Einkünfte nach § 22 Nr. 3 Satz 1 EStG 
(Vermietung beweglicher Gegenstände) und nach § 22 Nr. 2 i. V. m. § 23 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 Satz 4 EStG (private Veräußerungsgeschäfte) erzielt habe. 
Zwar sei an nichtexistierenden Containern weder der zivilrechtliche Erwerb von 
Eigentum noch der Erwerb von wirtschaftlichem Eigentum möglich, sodass bei 
objektiver Betrachtung keine Vermietung beweglicher Gegenstände i. S. d. § 22 
Nr. 3 EStG, sondern eine reine Kapitalüberlassung i. S. d. § 20 EStG 
stattgefunden habe. 
Bei gescheiterten Investitionen sei die Einkünftequalifikation nach der 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs jedoch nicht objektiv-rückblickend nach 
den tatsächlichen Verhältnissen, sondern nach der Sichtweise des 
Steuerpflichtigen im Zeitpunkt des Abschlusses der maßgebenden Verträge 
vorzunehmen. 
Bei Abschluss der Verträge sei der Kläger noch davon ausgegangen, tatsächlich 
existierende Container zu erwerben und diese an die A&B Gesellschaften gegen 
Entgelt zu überlassen. Dass zahlreiche vermarktete Container gar nicht im 
Bestand der A&B Gesellschaften gewesen seien, sei erst im Zuge des späteren 
Insolvenzverfahrens bekannt geworden. Dementsprechend sei der Kläger von 
Umständen ausgegangen, die die Tatbestände der § 22 Nr. 3 EStG und § 22 Nr. 
2 i. V. m. 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG erfüllen.  
Der Kläger habe unter Berücksichtigung seiner Vorstellung zudem weder 
Einkünfte aus Kapitalvermögen noch gewerbliche Einkünfte erzielt. So habe er 
subjektiv nicht unmittelbar sein eigenes Kapitalvermögen, sondern (von ihm 
erworbene) Container eingesetzt. Aus diesen Wirtschaftsgütern sei die 
Fruchtziehung in Form der Nutzungsüberlassung und somit die 
Einnahmenerzielung erfolgt. Die Container seien nach den konkreten Umständen 
des Streitfalls auch dem Kläger und nicht den A&B Gesellschaften wirtschaftlich 
zuzurechnen gewesen. 
Zwar könne die Vermietung einzelner beweglicher Gegenstände nach der sog. 
Verklammerungsrechtsprechung ausnahmsweise eine gewerbliche Tätigkeit 
darstellen. Hierfür sei es jedoch erforderlich, dass sich die (kurzfristige) 
Vermietung der beweglichen Gegenstände und deren Veräußerung derart 
bedingen, dass die Veräußerung erforderlich sei, um überhaupt einen Gewinn zu 
erzielen. 
Das Geschäftskonzept müsse darauf gerichtet sein, dass sich erst durch einen 
Veräußerungserlös ein Totalgewinn erzielen lasse. Diese Voraussetzung sei nicht 
erfüllt. Bei den Container-Investments werde ein steuerlich positives 
Gesamtergebnis bereits dadurch erzielt, dass keine laufende AfA berücksichtigt 
werden könne. 
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ZUM SEMINAR 

Nach dem Urteil des Bundesfinanzhofs vom 16. September 2024 (III R 35/22) sei 
die Begründung wirtschaftlichen Eigentums des Investors Voraussetzung für die 
AfA. Auch könnten nur tatsächlich existierende Wirtschaftsgüter einer Abnutzung 
unterliegen. Dementsprechend sei keine AfA zu berücksichtigen, da die Container 
tatsächlich nicht existiert haben. 
Da der Bundesfinanzhof im Rahmen der Verklammerungsrechtsprechung 
eindeutig nicht auf die subjektive Sichtweise des Steuerpflichtigen in Bezug auf 
eine Gewinnerzielung, sondern auf die objektiven Umstände im Zeitpunkt der 
Aufnahme der Geschäftstätigkeit abstelle, könne es für die Abgrenzung zwischen 
sonstigen und gewerblichen Einkünften auch nicht darauf ankommen, dass der 
Kläger nach seiner individuellen Vorstellung davon ausgegangen sei, AfA geltend 
machen zu können.  
Fundstelle 
Finanzgericht Münster, Urteil vom 14. Mai 2025 (6 K 608/22 E), siehe den 
Newsletter Juni 2025 des Finanzgericht; die Revision wurde zugelassen, über die 
Einlegung ist noch nichts bekannt. 
 
 

Business Meldungen 
 
Die Europäische Kommission plant die Verlängerung der Gasspeicher-
Verordnung bis 2027 
 
Am 5. März schlug die Europäische Kommission vor, die seit dem 1. Juli 2022 
geltende Gasspeicher-Verordnung bis Ende 2027 zu verlängern. Ziel dieser 
Verlängerung ist es, auch künftig mögliche Versorgungsrisiken, insbesondere in 
den Wintermonaten, zu bewältigen. 
 
Den Beitrag finden Sie hier. 

 
Terminplaner 
  
Fokus Familienunternehmen und 
Mittelstand 
Webcast, 08.07.2025 
 

 

Wir freuen uns auf Sie! 
 
 
 
 

https://www.pwc-events.com/Mittelstand
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/249690/die-europaeische-kommission-plant-die-verlaengerung-der-gasspeicher-verordnung-bis-2027/
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E-MAIL SENDEN 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Noch Fragen? 
 
Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder senden Sie eine E-Mail. 

 

 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung 
einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die 
Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. Teile dieser 
Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 
durch den Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. 
Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen Autoren wieder. 
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